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Zwei Ansprachen anlésslich der offiziellen
Gedenkfeier auf dem Stoss vom 18. Juni 2005

A) Dr. Hans-Rudolf Merz, Bundesrat

Sehr geehrte Frau Landammann
Hochgeachteter Herr Landammann, liebe Mitlandleute

Ich darf Thnen heute die Griisse des Bundesrates
tiberbringen. Die Landesregierung teilt mit den bei-
den Halbkantonen Appenzell die Hochachtung und
den Stolz iiber jene Vorfahren, die vor 600 Jahren
ihre Freiheit und Unabhingigkeit erstritten haben
und die sich alsbald in den demokratischen und frei-
en Bund der Eidgenossen als 13. Stand einfiigten.
Seit 1597 und bis heute haben beide Kantone zu
ihrer Unabhingigkeit als souverdne Staatswesen
Sorge getragen. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch
mustergiiltige Bundestreue aus. Es gab Zeiten, wo
die Eidgenossenschaft einzelne Kantone, sei es zur
Erfiillung ihrer Aufgaben, sei es zur Einhaltung von
Staatspflichten mahnte. Solche Post war nie an Re-
gierungsrat oder Standeskommission adressiert. Es ist aber gleichwohl bekannt,
dass sich umgekehrt die Behorden und Parlamentarier beider Kantone in Bern
immer wieder und bis heute recht rebellisch und aufmiipfig gebdrden konnen und
damit den Bund wer weiss von gelegentlichen Torheiten bewahren.

Es obliegt mir, Land und Volk beider Stinde die Wertschédtzung der iibrigen 24
Kantone zum Ausdruck zu bringen. Die Tatsache, dass ich diesen freund-eidge-
nossischen Gruss am heutigen Tag gewissermassen als Einheimischer iiberbrin-
gen darf, erlaubt, aus dem Vollen zu schopfen.

Stiinde eine auswirtige Magistratsperson an dieser Stelle, so wiirde diese die
Vorziige von Land und Volk hervorheben, etwa die legendire Eigenstédndig-
keit, den praktischen Sinn, die Bescheidenheit, den Mutterwitz, die angeborene
Furchtlosigkeit gegeniiber allen Formen von Autoritdt und Adel. Je nach Quel-
lenlage konnte der Bezug ndher oder ferner sein. Auswirtige beschreiben eine
Kultur eben meist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie ihrer bediirftig sind.
Pater Rainald Fischer und Professor Walter Schlédpfer sagen in der Kantonsge-
schichte zutreffend, dass den Appenzellern ein ausgesprochener Partikularismus
mit einer besonders ausgeprigten Gemeindeautonomie charakteristisch geblie-
ben sei. Zu einem grossen Teil lasse er sich aus der Natur des Landes erkldren.
Wortlich: In diesem Voralpengebiet spielt kein Tal, kein Hiigelzug, kein Fluss
eine beherrschende Rolle. Der Reiz der Landschaft liegt im Uniibersichtlichen,




im Gewihren iiberraschender, stets wechselnder Ausblicke von Geldndeabschnitt
zu Geléindeabschnitt. Diese geographischen Bedingungen begiinstigen die politi-
sche Dezentralisierung und erschweren das Regieren.

Die Geschichte beider Kantone ist deshalb zu einem grossen Teil eine Ausein-
andersetzung der kantonalen Gewalten mit den autonomen Gemeinden oder Be-
zirken, deren Selbstindigkeit und Freiheitswille oft imponierend waren.
Streusiedlungen und Gemeinden haben in beiden Kantonen in der Tat nie stiad-
tische Verhiltnisse aufkommen lassen. Damit beraubten sie sich vieler gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Chancen, heimsten sich aber an-
derseits zahlreiche urbane Probleme ebenfalls nicht ein. Das Appenzellerland ist
provinziell und iibersichtlich geblieben. Das erklirt das geordnete Denken, den
Biirgersinn und den Hang zur Eigenverantwortung. Simtliche appenzellischen
Kennziffern zur Beanspruchung der zahlreichen schweizerischen Sozialversi-
cherungen sind &dusserst tief. Die Appenzeller gehen weit weniger schnell zum
Staat als die allermeisten Miteidgenossen.

Mitentscheidend fiir diesen weit iiberdurchschnittlich hohen Grad an Selbstsorge
mag sein, dass bis ins 20. Jahrhundert die Hausindustrie dominierte, sei es aus
Tradition, sei es aus finanziellen Griinden, oder aber weil die Appenzeller einen
starken Widerwillen gegen das Fabrikleben empfanden und im landwirtschaft-
lich-gewerblichen Kleinbetrieb eher noch eine gewisse wirtschaftliche Selbstén-
digkeit verwirklicht sahen.

Seit anfangs des 20. Jahrhunderts haben sich allerdings in beiden Kantonen eini-
ge bedeutende Industrie-Unternehmen niedergelassen.

Ein etwas anderer Quervergleich wird im Kultbuch des Schweizerischen Fodera-
lismus «26mal die Schweiz» von Fritz René Allemann gezogen. Dieser gab dem
Kapitel Appenzell den markanten Titel: «Hochburg des Eigensinns». Eingangs
zitiert er Johann Jakob Bodmers kecke Behauptung, die lautet: «Die Sorge fiir
die Keuschheit einer Matrone macht den Maildnder nicht so ungereimt dngstlich
als dieses Volk die schier ausschweifende Sorge fiir Freiheit und Rechte.» Starke
Worte. Aber ein Bild aus dem Herzen eines Bewunderers.

Allemanns Schilderung der beiden Kantone fillt danach aber durchaus wohlwol-
lend aus. Er spricht in Wiirdigung ihrer demokratischen Einrichtungen geradezu
vom absoluten Gegenprinzip zum Obrigkeitsstaat.

Bezogen auf den Bundesstaat ist damit der Foderalismus angesprochen. Dieser
beruht auf vier Grundsitzen, nimlich auf der Subsidiaritit, auf der Zuteilung der
rdumlichen Zustidndigkeit, auf der Kongruenz zwischen Interesse und Verant-
wortung sowie auf dem Respekt fiir die Traditionalitidt. Innerhalb dieses Vier-
eckes ist alles moglich, vor allem auch die friedliche Verinderung. Nach einer
seit dem Zweiten Weltkrieg fast unaufhaltsam scheinenden Zentralisierung zum
Bund ist im Vorjahr nun mit der kriaftigen Zustimmung des Stimmvolkes zum
neuen Finanzausgleich und zur Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kan-
tonen eine Trendumkehr eingeleitet worden. Die Biirger wollen, dass Probleme
dort gelost werden, wo sie anfallen.



Der Foderalismus ist seit der Griindung der beiden Kantone ein sténdiger Be-
gleiter, und zwar nach Massgabe der Entwicklung der Eidgenossenschaft. Und er
wird es bleiben. Stimmen, der Foderalismus sei ineffizient und iiberholt, hat es
immer gegeben. Aber Versuche, das Land zu zentralisieren, sind stets geschei-
tert. Sogar der machtgierige Napoleon Bonaparte kam zur aus seiner Sicht resig-
nativen Erkenntnis, dieses Land Schweiz sei fiir den Foderalismus geschaffen.
Der Grund fiir diese Unerschiitterlichkeit liegt nicht etwa im blossen Bewahren,
nein ganz im Gegenteil in der belebenden Kraft des Foderalismus.

Der Foderalismus verlangt vom Zentralstaat nebst einer republikanischen Bun-
desverfassung und dem Zweikammersystem vor allem klare gemeinsame, iiber-
geordnete Spielregeln. Zu diesen gehoren eine nach dem Kollegialprinzip funk-
tionierende Landesregierung als starker Partner und eine fiir die Anliegen der
Kantone offene Bundesverwaltung.

Ein iiberaus origineller wenngleich indirekter Quervergleich der Appenzeller zu
seinen Miteidgenossen entstammt der Feder von Professor Stefan Sonderegger.
Sein Buch trédgt den Titel «Appenzeller Sein und Bleiben» und es besteht aus 60
Kapiteln sowie dem Versuch einer Definition in nicht weniger als 34 Begriffen.
Sonderegger sagt in dusserster Trefflichkeit, der Appenzeller sei liberal, aber in
konservativem Rahmen und er sei sozial, aber soweit man es ohne Staat machen
kann. Das Buch endet sodann mit einer Mischung von Stolz und Verzweiflung,
indem der Autor sagt, man habe schon viel iiber den Appenzeller geritselt, aber
erkldren lasse er sich nicht. Und wenn dies dem fast vernarrten Einheimischen
nicht gelingen mag, dann sollte es der Auswirtige bleiben lassen. Und so gereicht
es der Landesregierung vielleicht nicht zum Schaden, wenn sie eben mir und
keinem Auswirtigen Wiirde und Biirde dieser Rede aufgetragen hat.
Abschliessend eine Legende, welche ich mir als Finanzminister nicht verkneifen
kann, zumal sie eng mit der Schlacht am Stoss und ebenso eng mit uns Heutigen
verbunden ist. Der Steuereintreiber des Klosters St. Gallen soll um 1405 von den
Appenzellern die verhassten alljihrlichen Abgaben gefordert haben. Der Sickel-
meister — statt den Betrag auszuhindigen — schrieb auf die Quittung das blosse
Zahlungsversprechen, in Lateinisch «tibi dabo». Hieraus soll von St. Gallen aus
der Kosename «Dibidédbi» entstanden sein. Wenn dem so war, dass unsere Vor-
fahren alle Mittel zur Erlangung ihrer Freiheit und Unabhingigkeit einsetzten
und letztlich damit sogar ihre Staatskasse gewaltsam verteidigt haben, dann,
liebe Mitbiirgerinnen und Mitbiirger, dann soll man die Appenzeller getrost als
«Dibiddbi» zum Vorbild nehmen!

Damit sei auch gesagt, dass der Bundesrat nicht mit Vorbildern und Ratschligen
zum Stoss reist; die beiden Volker wissen selber, was sie zu tun haben und wie sie
es verrichten wollen. Aber es 1st der Landesregierung eine grosse Ehre — damit
kehre ich zum Eingang zuriick und schliesse den Kreis — die Hochachtung und
den Stolz iiber jene Vorfahren mit Ihnen zu teilen, welche hier vor 600 Jahren
ihre Freiheit und Unabhéngigkeit erstritten haben.



B) Carlo Schmid-Sutter, Landammann

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Hochgeachtete Frau Landammann, liebe Mitlandleute

Um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert 16sten
sich die Appenzeller von der Herrschaft des Klos-
ters St. Gallen und verteidigten diese Abldsung in
den beiden Schlachten von Vogelinsegg im Jahre
1403 und am 17. Juni 1405 am Stoss.

Wenn wir heute, 600 Jahre nach der Schlacht am
Stoss, dieses Tages in besonderer Weise gedenken,
so hat dies aus unserer Sicht eine ganze Reihe von
Griinden.

Siegesfeier

Zunichst geht es durchaus einmal darum, einen mi-
litarischen Sieg zu feiern, was insofern unproblema-
tisch ist, als uns Appenzellern seit Jahrhunderten die Mittel fehlen, kriegerische
Handlungen, wie sie unseren Vorfahren moglich waren, zu wiederholen. Wir
schopfen also keine Nachahmungsenergie aus dieser Schlachtenfeier. Wir sind ein-
fach immer noch ein bisschen stolz darauf, dass wir kleine, unbedeutende Appen-
zeller es in unserer Geschichte den Grossen und Méchtigen einmal gezeigt haben.
In nichtmilitdrischer Hinsicht allerdings scheint mir das, was unsere Vorfahren
geleistet haben, bis auf den heutigen Tag typisch fiir uns Appenzeller zu sein:
Heute noch sind wir klein und unbedeutend, und heute noch machen uns die
Grossen und die Michtigen keinen besonderen Eindruck, wie manche unserer
Witze in geistreicher Unverschdmtheit dokumentieren.

Den Gipfel der selbstbewussten Keckheit leisteten sich die Appenzeller aller-
dings nach geschlagener Schlacht, als sie gelobten, zu Dank fiir den Sieg jahrlich
eine Prozession von Appenzell auf den Stoss zu veranstalten. Man muss sich
dies vorstellen: Wir danken dem Herrgott jedes Jahr, dass er uns von kirchlicher
Herrschaft befreit hat.

Unabhingigkeitsfeier

Ein Zweites: Mit der Schlacht am Stoss beginnen die staatliche Selbstdndigkeit
unseres Landes und das Selbstbestimmungsrecht seiner Biirger. Das Recht, die
eigene Regierung zu wihlen, sich die eigenen Regeln zu geben und das Mass
der Steuern und Abgaben selbst zu bestimmen, das war es, was die Appenzeller
erreichen wollten und wofiir sie auch bereit waren, das Leben einzusetzen. Al-
lerdings: Wiire die dbtische Regierung menschlich, wiiren die dbtischen Abgaben
ertriglich gewesen, hitten unsere Vorfahren kaum gegen den Stachel der gel-
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tenden Ordnung gelokt und sich das Selbstbestimmungsrecht kaum als abstrak-
tes Ideal erstritten. Die behordliche Willkiir und das Ausmass der Fiskallasten
waren es, die die Appenzeller dazu fiihrten, nicht einfach eine Verbesserung
des herrschenden Rechts zu verlangen, sondern eine Ordnung einzufiihren, bei
der Willkiir und Uberforderung vom System her ausgeschlossen sein sollten.
Sie wollten sich nicht linger der Giite fremder Hinde anvertrauen, sondern ihr
Schicksal in die eigenen Hinde nehmen.

Bestitigungsakt

Ein Drittes: Es geht heute nicht nur darum, historischer Ereignisse zu gedenken.
Es geht heute auch darum, zu bestétigen, dass Freiheit und Unabhingigkeit im-
mer noch ein hohes Gut sind, fiir das es sich einzustehen lohnt.

Heute noch sind wir der Auffassung, dass es richtig ist, wenn wir — auch als klei-
ne Kantone — unsere Regierung selbst wihlen, uns unser Recht selbst geben und
unsere Steuerlast selbst dekretieren konnen.

Heute noch sind wir allergisch gegen fremde Ingerenz, wir schauen selbst zum
Rechten. Weder in politischer, gesellschaftlicher, kultureller oder wirtschaftli-
cher Hinsicht schiitzen wir es, wenn Leute aus dem Unterland — von missionari-
schem Eifer getrieben — alles harmonisieren und die ganze Schweiz einem ein-
heitlichen Regime, das natiirlich das ihre ist, unterstellen wollen: Das beginnt bei
den politischen Institutionen, geht iiber die Sozialpolitik und die Bildungspolitik
bis hin zur Steuerpolitik.Wir mogen es nicht, wenn man uns sagt, wie wir uns
einrichten sollen. Das gilt auch fiir jene, die uns aus der stadtischen Perspektive
derjenigen, die den Reichtum schon haben und auch noch die unberiihrte Natur
wollen, die sie bei sich zerstort haben, sagen, wie wir unsere Raumplanung zu
gestalten, unsere Bergwelt zu schiitzen und unsere Moore zu erhalten haben,
damit sie auch in Zukunft beides, den urbanen Reichtum und die lindliche Unbe-
rithrtheit geniessen kdnnen; uns aber bliebe nur die ldndliche Unbertihrtheit. Wir
lieben es heute noch nicht, wenn man uns dreinredet, vor allem dann nicht, wenn
es — anders als beim Frauenstimmrecht — zu unserem Nachteil gereicht.

Akt der Bescheidung

Ein Vorletztes: Nach der Schlacht am Stoss haben wir gelernt, dass auch wir den
anderen nicht dreinreden sollten. Dafiir haben wir aber ein teures Lehrgeld be-
zahlt: Der Ausgang der Schlacht am Stoss war ein Fanal: Vom Bodensee bis zum
Walensee, vom Ruppen iiber den Arlberg bis hin zum Fernpass wurden Burgen
gebrochen, Vogte vertrieben, die Freiheit ausgerufen. Wihrend dreier Jahre war
das Land Appenzell als Vorort des Bundes ob dem See ein Hauptdarsteller auf
einer regionalen Biihne Europas. In gewisser Weise exportierten die Appenzeller
die Revolution; sie verteidigten keine eigenen Interessen gegen fremde Angriffe,
sondern meinten, dem, was fiir sie recht war, auch ausser Landes zum Durch-
bruch verhelfen zu miissen.
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Es war nicht eigene Einsicht, die diesen brandschatzenden, burgenbrechenden,
gewalttitigen Export des appenzellischen Freiheitsgedankens stoppte. Es war die
Expansion als solche, die den Keim des Scheiterns in sich trug. Sie iiberforderte
die Kraft dieses kleinen Landes. Die Niederlage der Appenzeller bei Bregenz im
Jahre 1408 war der Anfang vom Ende. Die Bestrebungen der Appenzeller, ihre
regionale Vormachtstellung aufrecht zu erhalten, scheiterten mit der Niederlage
von 1428 in Gossau endgiiltig.

Die Appenzeller zogen sich darauf auf ihr Territorium zwischen Kurzenberg und
Séntis zuriick und blieben dort bis zum heutigen Tag. Sie haben seither keine unge-
betenen Ratschlédge mehr erteilt oder andere zu ihrem Gluck zu zwingen versucht.
Wir hitten vielleicht mehr Friede und Ordnung, mehr Sicherheit und Wohlerge-
hen in dieser Welt, wenn alle mehr Ruhe gében. Wenn Staaten, Gruppen und In-
dividuen nicht immer wieder versuchen wiirden, das, was sie als richtig erachten,
anderen aufzuzwingen. Wenn sie die Freiheit, sich so einzurichten, wie es ithnen
gefillt, auch anderen zugestehen wiirden.

Den Tatbeweis, dass die Appenzeller diese Lektion gelernt haben, legten sie
knapp 200 Jahre nach der Schlacht am Stoss ab, als sie anno 1597 konfessionelle
Differenzen nicht auf kriegerischem Wege zur Entscheidung brachten, wie dies
damals in ganz Europa Mode war, sondern diese Differenzen mit der Trennung
des alten und ungeteilten Landes Appenzell in das katholische Innerrhoden und
in das reformierte Ausserrhoden bewusst unentschieden liessen, so dass jeder
nach seiner Fagon selig werden konnte.

Mancherlei Zwietracht und vielerlei Unruhen stammen davon, dass Staaten nicht
ziehen lassen, was ziehen soll, dass sie zusammenhalten, was geschieden werden
muss. Unsere Vorfahren haben nach der Reformation vorgemacht, wie getrennt
werden kann, was nicht mehr zusammengehdtren will.

Sie haben gelernt, dass niemand das Recht hat, dem anderen seinen eigenen Wil-
len aufzuzwingen.

Feier der Dankbarkeit

Letzten Endes ist die heutige Feier am Stoss auch eine Feier der Dankbarkeit.
Dankbarkeit dafiir, dass es unseren Vorfahren gegliickt ist, unser Land Appen-
zell in die Freiheit zu fithren und dass es ihren Nachkommen wihrend Jahrhun-
derten gelungen ist, diese Freiheit mit Geschick und Gliick und der Gnade Gottes
zu erhalten. Es ist eine Feier der Bescheidenen, die nur hoffen konnen, dass es
auch ihnen gegeben sei, das Werk ihrer Vorfahren mit gleichem Geschick, mit
gleichem Gliick und mit der gleichen Gnade Gottes in die Zukunft weiterfiithren
zu diirfen mit dem Ziel «des Landes Nutz und Ehre zu férdern und den Schaden
zu wenden», wie es in unserem Landsgemeindeeid heisst.

Ich wiinsche Land und Volk von Appenzell Freiheit und Friede und das Wohl-
wollen des Allerhéchsten!

12



	Zwei Ansprachen anlässlich der offiziellen Gedenkfeier auf dem Stoss vom 18. Juni 2005

